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Gymnasium Sarstedt 

Wellweg 43 
31157 Sarstedt 

Tel.: 05066-902280 
e-mail: svw@gymnasium-sarstedt.de 

   

       Sarstedt, 01.09.2020  

 

Datenschutz am Gymnasium Sarstedt 

 

Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule. 

I. Datenverarbeitung 

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erzie-

hungsberechtigten zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, zur Erzie-

hung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der Schulquali-

tät oder zur Erfüllung von Aufgaben der Schulaufsicht, soweit dies erforderlich ist. Rechtsgrundlage dieser 

Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 Nr. 1-5 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Ohne eine rechtli-

che Grundlage ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, wenn in die Verarbeitung eingewil-

ligt wird. Die betreffenden Daten können freiwillig von Ihnen angegeben werden. 

Besonders sensible personenbezogene Daten werden von uns gemäß § 31 Abs. 10 NSchG verarbeitet. 

Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie der Tabelle am 

Ende dieses Informationsblattes entnehmen.  

II. Übermittlungen personenbezogener Daten 
 
Die Anschriften der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 und deren Erziehungsberechtigten wer-
den an den Landkreis Hildesheim als Träger der Schülerbeförderung übermittelt. Grundlage für diese 
Übermittlungen ist § 31 Abs.2 Nr.2 NSchG. 
 
War eine Schülerin oder ein Schüler vor der Aufnahme an die Schule an Schülerin oder Schüler einer ande-
ren öffentlichen Schule in Niedersachsen, so übermittelt die Schule der abgebenden Schule die Aufnahme-
entscheidung auf Grundlage von § 31 Abs.7 S.2 NSchG. 
 
Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin von der Schule auf eine andere Schule in Niedersachsen, werden 
folgende personenbezogene Daten an die aufnehmende Schule zum Zwecke der Überwachung der Erfül-
lung der Schulpflicht übermittelt. 
 
1. zur Schülerin/zum Schüler 
a) Familienname,  
b) Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens,  
c) Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat,  
d) Geschlecht. 
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2. zu den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern  
a) Familienname,  
b) Vornamen,  
c) Anschrift,  
d) Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach § 52 des Bun-
desmeldegesetzes. 
 
Diese Übermittlungen erfolgen auf Grundlage von § 31 Abs.7 S.1 i. V. m. Abs.6 S.3 NSchG. 
Die Information, dass Masernschutz vorliegt, wird bei einem Schulwechsel von der abgebenden Schule an 
die aufnehmende Schule zur Überwachung der Einhaltung der Impfpflicht übermittelt.  
 
Weitere Übermittlungen sind der beigefügten Tabelle am Ende zu entnehmen. 
 
Auftragsverarbeitung  

Die Iserv GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter weisungs-

gebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Wartung des Schulservers Iserv. 

Ebenso besteht ein schriftlicher Vertrag mit der Westermann Verlagsgruppe, der weisungsgebundene per-

sonenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, damit unsere Schülerinnen und Schüler Lernplatt-

formen wie „kapiert.de“ und „OnlineDiagnose“ nutzen können. 

In Jahren, in denen ein Schulfotograf Fotos für Schülerausweise anfertigt, wird ebenfalls ein schriftlicher 

Vertrag mit dem jeweiligen Fotografen abgeschlossen. Über solche nicht dauerhaften Verträge werden Sie 

separat informiert.   

III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur 
Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen; Löschung personenbezogener Daten (RdErl. d. MK v. 
29.05.2020 – 15-05410/1.2 (Nds. MBl. Nr. 32/2020 S. 696) – VORIS 22560 – Im Einvernehmen mit der StK 
und dem MI-) maßgebend.  
 
IV. Betroffenenrechte 

Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 
 Auskunft/ Akteneinsicht 
 Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von uns verarbeite-

ten personenbezogenen Daten zu erhalten 
 Berichtigung  
 Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben Sie gem. Art. 

16 DSGVO das Recht, diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.  
 Löschung  
 Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses Recht steht Ihnen 

insbesondere dann zu, wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen haben. 

 Einschränkung der Verarbeitung  
 Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

verlangen, wenn 
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird  
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
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- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

- oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben 
 Widerspruch 
 Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht gel-

tend machen. Gem. Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung vorliegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

 Datenübertragbarkeit 
 Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. 

Art. 20 DSGVO das Recht, die Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
und an eine andere Schule zu übermitteln bzw. durch uns übermitteln zu lassen. 

 Widerruf der Einwilligung 
 Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft zu widerrufen. 
 Beschwerde  
 Art. 77 DSGVO normiert ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Auf-

sichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
 Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
 Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den Datenschutz einge-

stellte Beschwerdeformular zu erfolgen. 
 
V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 
Die datenverarbeitende Stelle ist das Gymnasium Sarstedt, Wellweg 43, 31157 Sarstedt. Unseren Daten-
schutzbeauftragten erreichen Sie unter der Emailadresse: 
 datenschutz@gymnasium-sarstedt.de. 
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Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule (Stand: 11.02.2020) 

 Schüler/ Erziehungsberechtigte Zweck der Verarbeitung Art der Verarbeitung   

 Art der Daten Bildungs- 
auftrag 

Fürsorge- 
aufgaben 

Erziehung/ 
Förderung 

Schul-
qualität 

Sonstige  
Zwecke 

Erheben Erfassen Speichern Über-
mitteln 

Lö-
schen 

Schülerstammdaten           

Name/ Vorname x x x   x x x x x 

Name der Erziehungsberechtigten  x    x x x x x 

Anschrift x x    x x x x x 

Geschlecht  x    x x x x x 

Geburtsdatum x x    x x x x x 

Geburtsort x     x x x x x 

Geburtsland1 x    Verbesserung 
Sprachkennt- 
nisse/ Sprach- 
fördermaß-
nahmen 

x x x x x 

Herkunftssprache1 x    Verbesserung 
Sprachkennt- 
nisse/ Sprach- 
fördermaß-
nahmen 

x x x x x 

Konfession1 x    Organisation 
des Unter-
richts 

x x x x x 

Aufnahmedatum x     x x x x x 

Vorherige Schule x     x x x x x 

Telefonnummer  x    x x x x x 

E-Mail Adresse2  x    x x x x x 

Staatsangehörigkeit1 x  x  Verbesserung 
Sprachkennt- 
nisse/ Sprach- 
fördermaß-
nahmen 

x x x x x 

1 

Beginn der Schulpflicht x x    x x x x x 
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Jahr der Einschulung x     x x x x x 

Ggf. bereits erworbene Abschlüsse x     x x x x x 

Aufnehmende Schule, Rückmel-
dungen zur Kontrolle der Schul-
pflichterfüllung 

x x    x x x  x 

Datum des Austritts aus der Schule x x    x x x x x 

Leistungsdaten           

Zeugnisse x     x x x x x 

Versetzungsentscheidungen x     x x x x x 

Ggf. Entscheidungen über die Zu-
lassung zu Prüfungen und Bil-
dungsgängen 

x     x x x  x 

2 

Dokumentation der individuellen 
Lernentwicklung 

x  x   x x x x  

3 Daten zum einen ggf. bestehenden 
sonder-pädagogischen Unterstüt-
zungs-bedarf 1 (Gutachten, Proto-
kolle der Förderkommission, Be-
scheide der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde) 

x x   Feststellung 
und Angebot 
an sonder - 
pädagogi- 
scher Unter-
stützung 

x x x x x 

4 Masernschutz  x   Überwachung 
der Einhal-
tung der 
Impfpflicht 

x x x x x 

Organisatorische Daten           

Belegte Fächer und Kurse x  x   x x x  x 

Fehlzeiten und Entschuldigungen x x    x x x  x 

Ärztliche Atteste x x    x x x  x 

Teilnahme an der Schülerbeförde-
rung 

 x    x x x  x 

5 

Teilnahme am Schulessen3  x   Organisation  
des Ganz-
tages  

x x x x x 

6 Ggf. verhängte Erziehungs- x  x   x x x  x 
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mittel und Ordnungsmaßnahmen  

7 Durch Einwilligung freigegebene 
Daten zur Veröffentlichung auf der 
Schulhomepage (z. B. Fotos, Na-
men, …) 

    Öffentlich- 
keitsarbeit 

x x x  x 

 

1
 Besonders sensible Daten im Sinne Art.9 Abs.1 DSGVO 

2
 Freiwillige Angabe 

3  
Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 

 

Erläuterungen: 

Bei einem Schulwechsel werden die personenbezogenen Daten der Kategorien Schülerstammdaten und Leistungsdaten an die aufnehmende Schule übermittelt. Von den 
Zeugnissen wird das letzte Jahreszeugnis an die aufnehmende Schule übermittelt. Die Löschung der an die aufnehmende Schule übermittelten Daten liegt in der Verantwor-
tung der aufnehmenden Schule.  
Ferner wird die Information, dass Masernschutz vorliegt, bei einem Schulwechsel an die aufnehmende Schule zur Überwachung der Einhaltung der Impfpflicht übermittelt.  
 

Sofern nach dem Schulwechsel auch weiterhin ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf besteht, werden das letzte Fördergutachten, das letzte Protokoll der Förder-

kommission und der letzte Bescheid der Niedersächsischen Landesschulbehörde, in dem ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt ist, an die aufnehmende 

Schule übermittelt.  

Bei einer Teilnahme am Schulessen werden der Name und Vorname, die Namen der Erziehungsberechtigten sowie die Anschrift an den Anbieter des Schulessens auf Grundlage 

der von Ihnen erteilten Einwilligung übermittelt. 

 


